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Zu Pkt.               der Tagesordnung 
 
 

Bezirksamtsvorlage 

- zur Beschlussfassung - 

für die Sitzung am Dienstag, den  16.07.2019 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

I. Gegenstand der Vorlage: Beschluss der BVV 
Drucks.-Nr. 0968/XX vom 20.03.2019 
 

  Sichere Wege für alle Verkehrsteilnehmer*innen: 
Tempo 30 in der Laubacher Straße umsetzen 

   
   
 
 

  

II. Berichterstatterin: Frau Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
   
   
   
III. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage 

- Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die Bezirksver-
ordnetenversammlung weiterzuleiten. 

   
   
IV. Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
   
   
    
   
V. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG 
   
VI. Auswirkungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter 
 

   
VII. Haushaltsmäßige/ Personalwirtschaftliche 

Auswirkungen 
 

   
VIII. Nachhaltigkeit (s. Anlage)  
   

IX. Mitzeichnung  

Berlin Tempelhof- Schöneberg, den     .06.2019 
 
 
 
 
Christiane Heiß 
Bezirksstadträtin 



DRUCKSACHEN  

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 

  - XX. Wahlperiode - 

Sitzung der BVV am 16.07.19 
 
         Lfd.Nr.: 
         Drucks.Nr. 0968/XX 
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über den Beschluss der BVV vom 20.03.2019 Drucksache Nr. 0968/XX 
 
Sichere Wege für alle Verkehrsteilnehmer*innen: Tempo 30 in der Laubacher Straße 
umsetzen 
 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 20.03.2019 folgenden Beschluss: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung empfiehlt dem Bezirksamt, sich in Kooperation mit dem 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf bei der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz dafür einzusetzen, dass in der Laubacher Straße zwischen Süd-
westkorso und Varziner Straße Tempo 30 angeordnet und somit der BVV Beschluss 
0543/XIX umgesetzt wird. 
 
Der Bezirksverordnetenversammlung ist bis zum 30. April 2019 zu berichten. 
 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Das Bezirksamt hat sich an die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Kli-
maschutz gewandt und von dort folgende Stellungnahme erhalten: 
 
„Vielen Dank für Ihr Schreiben. 
 
Darin haben Sie im Namen Ihrer Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg 
mit der Drucksache Nr. 0968/XX erneut um die Prüfung der Anordnung einer Geschwindig-
keitsbeschränkung von 30 km/h von montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr in der 
Laubacher Straße zwischen Südwestkorso und Varziner Straße zur Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit im Bereich der Ruppin-Grundschule gebeten. 
 
In Vergangenheit hatten Sie und auch die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-
Wilmersdorf einen gleichlautenden Antrag gestellt. Das dazu gefertigte Antwortschreiben 
habe ich als Anlage beigefügt. 
 
Eine erneute Prüfung durch die Verkehrslenkung Berlin hat ergeben, dass sich keine ent-
scheidungsrelevanten Änderungen des Sachverhaltes ergeben haben. Die im o. g. Schrei-
ben getroffenen Aussagen sind unverändert gegeben. 
 
Nach Auskunft der Polizei ist die örtliche Unfalllage unauffällig. 
 
Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass ich dir Besorgnis um die Sicherheit der Kin-
der in unserer Stadt teile. Dabei verkenne ich nicht die Schwierigkeiten, die insbesondere 
Kinder bei der Teilnahme am Straßenverkehr haben. Im Hinblick auf meine vorgenannten 



Ausführungen teile ich jedoch die Einschätzung der Verkehrslenkung Berlin und kann in der 
Laubacher Straße keine Gründe erkennen, die das Anordnen einer Geschwindigkeitsbe-
schränkung von 30 km/h zur Schulzeit erfordern würden.“ 
 
2014 wurde bereits folgende Stellungnahme zum Sachverhalt abgegeben: 
 
„Dieser Beschluss war mir bislang nicht bekannt, allerdings hat das Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf einen gleichen Antrag gestellt, der von der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt beantwortet wurde: „Die Laubacher Straße zwischen Detmolder Straße 
und Wiesbadener Straße ist eine Hauptverkehrsstraße der Stufe III des StEP Verkehr. Ru-
hender Verkehr ist durch halbseitiges Gehwegparken zugelassen. Dem Fließverkehr steht 
ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Der Knoten Laubacher Straße / Offenba-
cher Straße ist durch eine Fußgänger LSA mit Sofortanforderung gesichert.  
 
Die Ruppin-Grundschule hat ihren Eingang in der Offenbacher Straße, welche sich im Ne-
bennetz befindet. Es gibt keine Erschließung der Schule zur Laubacher Straße. Das Schul-
gelände ist durch eine Backsteinmauer bzw. einen Erdwall und einen Zaun vom Gehwegbe-
reich der Laubacher Straße getrennt. Im nördlichen Abflussraum der LSA befindet sich eine 
Ladezone, welche u. a. von Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, genutzt wird. 
 
Die Vor-Ort-Beobachtungen ergaben weiter, dass die Grundschüler stets die LSA zum Que-
ren der Straße nutzten. Aufgrund der Sofortanforderung entstehen auch keine längeren War-
tezeiten für Fußgänger. Konflikte oder gar Gefährdungen der Schulkinder konnten nicht fest-
gestellt werden. Kritische Situationen entstanden gelegentlich durch die Ungeduld der Auto- 
und Radfahrenden, wenn ein Auto in zweiter Reihe hielt. Auffällig schnelle Fahrgeschwindig-
keiten konnten ebenfalls nicht beobachtet werden. 
 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Verkehr geordnet verläuft. Gründe, die die 
Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung zur Erhöhung der Schulwegsicherheit zwin-
gend erforderlich machen, können nicht erkannt werden.“ 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den   
 
 
 
 
Angelika Schöttler                                                                   Christiane Heiß 
Bezirksbürgermeisterin                                                           Bezirksstadträtin 



Musterblatt Auswirkungen von Beschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
 

Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

 1. Fläche 
     

x      

 2.  Wasser 
     

x      

 3.  Energie 

     
x      

 4.  Abfall 
     

x      

 5.  Verkehr 
     

x      

 6.  Immissionen 
     

x      

 7.  Einschränkung von Fauna  
      und Flora 
 

x      

 8.  Bildungsangebot 
 

x      

 9.  Kulturangebot 
 

x      

10. Freizeitangebot 
 

x      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  x      

12. Arbeitslosenquote 
 

x      

13. Ausbildungsplätze 
 

x      

14. Betriebsansiedlungen 
 

x      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

x      

16. Demografischer Wandel 
 

x      

 

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.  

 


